
 
 

Aus der RECHTSPRECHUNG 
 

Wir weisen darauf hin, dass die Entscheidungskommentierungen (nicht die besprochenen Gerichtsentscheidungen selbst) 
geistiges Eigentum der jeweiligen Verfasser und damit urheberrechtlich geschützt sind. Eine Verwendung der 

Kommentierungen hat daher unter Verwendung ordnungsgemäßer Kennzeichnung als Zitat zu erfolgen und den jeweiligen 
Verfasser der Kommentierung zu benennen. 
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Bestattungsvorsorge-Treuhandvertrag – der Anspruch auf Auszahlung des Guthabens fällt als 

pfändbare Forderung in die Insolvenzmasse 
 

- Eine Entscheidungskommentierung von Dr. Dietmar Onusseit – 
 

BGH, Urteil vom 16.01.2025 – IX ZR 91/24 
 
Vorbemerkung 
 
Nach § 35 Abs. 1 der Insolvenzordnung (InsO) erfasst das Insolvenzverfahren das gesamte Vermögen, 
das dem Schuldner zur Zeit der Eröffnung des Verfahrens gehört und das er während des Verfahrens 
erlangt (Insolvenzmasse). Die Insolvenzmasse ist nicht statisch, sie kann sich verringern, indem der 
Insolvenzverwalter Gegenstände der Masse an den Schuldner freigibt, sie kann sich durch Erwerb des 
Schuldners mehren. 
 
Die Regelung des § 35 Abs. 1 InsO gilt nicht unbeschränkt, vielmehr macht § 36 InsO hiervon 
gewichtige Ausnahmen. So sind nach dessen Abs. 1 Gegenstände, die nicht der Zwangsvollstreckung 
unterliegen, nicht massezugehörig und unterliegen daher nicht der Insolvenzverwaltung. 
 
Welche Gegenstände vom Zwangsvollstreckungszugriff ausgenommen sind, regelt nicht die InsO, 
sondern die Zivilprozessordnung (ZPO), § 36 InsO verweist hierauf und nimmt für bestimmte Verfahren 
Modifikationen vor. Danach gehören zum Beispiel die Geschäftsbücher zur Insolvenzmasse. Wie in der 
Einzelzwangsvollstreckung ist aufgrund des pauschalen Verweises auf die ZPO etwa Arbeitseinkommen 
in bestimmten, von den persönlichen Verhältnissen des Schuldners abhängigen Grenzen nach §§ 850 
ff. ZPO pfändungsfrei. 
 
Unpfändbar sind zum Beispiel gemäß § 850b Abs. 1 Nr. 4 ZPO „Bezüge aus Witwen-, Waisen-, Hilfs- und 
Krankenkassen, die ausschließlich oder zu einem wesentlichen Teil zu Unterstützungszwecken gewährt 
werden, ferner Ansprüche aus Lebensversicherungen, die nur auf den Todesfall des 
Versicherungsnehmers abgeschlossen sind, wenn die Versicherungssumme 5 400 Euro nicht 
übersteigt“. 
 
Die Besprechungsentscheidung erörtert die Frage, ob Ansprüche auf Auszahlung von Geldern, die im 
Rahmen eines Bestattungsvorsorge-Treuhandvertrags verwahrt werden, direkt nach § 850b Abs. 1 Nr. 4 
ZPO oder in einer analogen Anwendung der Vorschrift unpfändbar sind. 
 
Der Bundesgerichtshof (BGH) hat Besprechungsentscheidung dazu folgenden Leitsatz vorangestellt: 
„Ansprüche des Schuldners auf Auszahlung von im Rahmen eines Bestattungsvorsorge-
Treuhandvertrags verwahrter Gelder sind grundsätzlich pfändbar und gehören zur Insolvenzmasse. Sie 
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stehen weder nur bedingt pfändbaren Bezügen noch Ansprüchen aus Lebensversicherungen gleich, die 
nur auf den Todesfall abgeschlossen sind und deren Versicherungssumme 5.400 EUR nicht übersteigt.“ 
 
Daneben befasst sich das Urteil mit dem Einziehungsrecht des Insolvenzverwalters bei 
sicherungszedierten Forderungen. 
 
Der zu entscheidende Fall 
 
Am 13.06.2020 beauftragte O (im Folgenden: Schuldnerin) die Streithelferin der Beklagten (im 
Folgenden: Streithelferin) mit der „Vornahme aller im Zusammenhang mit der Durchführung der 
Bestattung anfallenden Dienstleistungen und Lieferungen“ entsprechend einer 
Kostenzusammenstellung („Bestattungsvorsorgevertrag“). Aus Anlass dieses 
Bestattungsvorsorgevertrags trafen die Schuldnerin, die Streithelferin und die Beklagte am 09.07.2020 
eine als „Bestattungsvorsorge-Treuhandvertrag“ bezeichnete Vereinbarung. Darin verpflichtete sich die 
Beklagte, die von der Schuldnerin zur Finanzierung ihrer dereinstigen Bestattung bei ihr eingezahlten 
und noch einzuzahlenden Beträge nach den Grundsätzen einer wirtschaftlichen Vermögensverwaltung 
anzulegen und treuhänderisch zu verwalten. 
 
Die Schuldnerin leistete hierauf eine Einmalzahlung in Höhe von 2.500 EUR. Aufgrund weiterer 
Ratenzahlungen belief sich der bei der Beklagten verwahrte Betrag am 23.04.2021 auf 2.740 EUR. Die 
Vereinbarung regelte verschiedene Fälle der Auszahlung des verwahrten Betrags nebst Zinsen. Weiter 
enthielt die Vereinbarung eine Bestimmung, wonach die Schuldnerin zur Sicherung der dereinstigen 
Bestattungskosten ihre gegenwärtigen und zukünftigen Ansprüche gegen die Beklagte aus dem 
Bestattungsvorsorge-Treuhandvertrag an die Streithelferin abtrat und diese die Abtretung annahm. 
 
Am 09.04.2021 wurde das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Schuldnerin eröffnet und der 
Kläger zum Verwalter bestellt. Er forderte die Beklagte erfolglos zur Rückzahlung des bei ihr 
verwahrten Betrags auf und kündigte vorsorglich den Bestattungsvorsorge-Treuhandvertrag mit der 
Beklagten sowie den Bestattungsvorsorgevertrag mit der Streithelferin. Die auf Auszahlung des 
verwahrten Betrags gerichtete Klage blieb in den beiden Tatsacheninstanzen erfolglos. Auf die Revision 
des Klägers hat der BGH die Sache aufgehoben und an das Berufungsgericht zurückverwiesen. 
 
Die Begründung des BFH 
 
Nach Ansicht des BGH ist das Guthaben aus dem Bestattungsvorsorge-Treuhandvertrag nicht in 
analoger Anwendung von § 850b Abs. 1 Nr. 4, Abs. 2 ZPO i. V. m. § 36 Abs. 1 InsO pfändungsfrei und 
fällt daher in die Insolvenzmasse. Auch wenn ein solcher Vertrag grundsätzlich eine einer 
Sterbegeldversicherung entsprechende Funktion erfüllen könnte, käme insoweit auch keine analoge 
Anwendung in Betracht. Einer analogen Anwendung stünde der klare und eindeutige Wortlaut der 
Norm sowie der Umstand, dass die Pfändbarkeit von Renten und rentenähnlichen Bezügen sowie 
Kleinlebensversicherungen durch sie geregelt werde, entgegen. 
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Der Pfändungsschutz nach § 850b Abs. 1 Nr. 4 ZPO setze voraus, dass dem Schuldner Bezüge 
ausschließlich oder zu einem wesentlichen Teil zu Unterstützungszwecken gewährt würden, was 
vorliegend nicht der Fall sei. Ein Vertrag über eine Lebensversicherung liege mit dem hier gegebenen 
Treuhandvertrag ebenfalls nicht vor. 
 
Die analoge Anwendung einer Vorschrift sei nur dann zulässig, wenn das Gesetz eine planwidrige 
Regelungslücke enthalte und der zu beurteilende Sachverhalt in rechtlicher Hinsicht soweit mit dem 
Tatbestand, den der Gesetzgeber geregelt habe, vergleichbar sei, dass angenommen werden könne, 
der Gesetzgeber wäre bei einer Interessenabwägung, bei der er sich von den gleichen Grundsätzen 
hätte leiten lassen wie bei dem Erlass der herangezogenen Gesetzesvorschrift, zu dem gleichen 
Abwägungsergebnis gekommen. Eine Analogie setze daher voraus, dass die Übertragung der 
gesetzlichen Regelung auf den ungeregelten Fall nicht durch eine gesetzgeberische Entscheidung 
ausgeschlossen sei. Erst die Planwidrigkeit der Regelungslücke eröffne die Möglichkeit einer 
Ausdehnung der Gesetzesvorschrift über ihren Wortlaut hinaus im Wege eines Analogieschlusses. Die 
Lücke müsse sich aus einem unbeabsichtigten Abweichen des Gesetzgebers von seinem – dem 
konkreten Gesetzgebungsvorhaben zugrundeliegenden – Regelungsplan ergeben, wie er sich aus dem 
Gesetz selbst im Wege der historischen und teleologischen Auslegung ableiten lasse. 
 
Danach lasse sich nicht feststellen, dass die fehlende Erwähnung aufgrund eines Bestattungsvorsorge-
Treuhandvertrags verwahrter Gelder auf einer planwidrigen Regelungslücke beruhe. 
 
Einer analogen Anwendung des § 850b Abs. 1 Nr. 4 ZPO stehe allerdings nicht entgegen, dass es sich 
insoweit um eine Ausnahmevorschrift handele. Zwar sei eine Ausnahmevorschrift einer analogen 
Anwendung grundsätzlich nicht zugänglich, diese Regel greife aber nicht ein, wenn dem Ausnahmesatz 
seinerseits ein engeres Prinzip zugrunde liege. Der BGH habe daher bereits entschieden, dass die 
Vorschrift nicht lediglich auf Renten, Einkünfte oder Bezüge von Arbeitnehmern oder Beamten 
anwendbar sei. Ein treuhänderisch verwahrter Geldbetrag wie vorliegend stelle aber kein Einkommen 
oder sonstige andersartige Einkünfte im Sinn der Vorschrift dar. 
 
Der Regelungszweck des § 850b ZPO erfasse keine von einem Unternehmen treuhänderisch 
verwahrten Gelder. Vielmehr diene der Pfändungsschutz von Geldrenten, die wegen Verletzung des 
Körpers oder der Gesundheit zu entrichten seien, der Sicherung der Existenz des Schuldners. Es solle 
verhindert werden, dass er seine Existenzgrundlage verliere. Die ebenfalls von der Norm erfassten 
Haftpflicht- und Berufsunfähigkeitsrenten träten ganz oder zum Teil an die Stelle des bisherigen 
Einkommens des Schuldners. Auch dies sei vorliegend hinsichtlich des verwahrten Betrags nicht der 
Fall. 
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Der Gesetzgeber wolle mit der Pfändungsschutzbestimmung des § 850b ZPO Versicherungen erfassen, 
die dazu dienten, beim Tode des Versicherungsnehmers anfallende Ausgaben, vor allem 
Bestattungskosten, abzudecken. Eine solche Todesfallversicherung entlaste jene Personen, von denen 
die Kosten der Bestattung des Schuldners zu tragen seien. Angesichts dieses – auch auf die 
Vermeidung von Armenbestattungen gerichteten – Schutzzwecks genüge es für die Anwendbarkeit der 
Vorschrift, dass der Versicherungsnehmer und der Versicherte identisch seien. Begünstigter könne 
auch ein Dritter, selbst ein Nichtangehöriger, sein, dem die Bestattung des Versicherungsnehmers 
obliege. Damit erfasse die Vorschrift insbesondere sogenannte Sterbegeldversicherungen. 
Der Gesetzgeber habe aber Ansprüche aus Lebensversicherungen, die nur auf den Todesfall des 
Versicherungsnehmers abgeschlossen seien, für bedingt pfändbar erklärt, dabei jedoch nur Leistungen 
aufgrund von Versicherungsverträgen im Auge gehabt. Eine Erweiterung auf andere 
Vertragskonstruktionen habe er nicht vorgenommen. Auf eine nur versehentlich unterbliebene 
Erweiterung ließen weder die Gesetzgebungsmaterialien noch die nachfolgenden gesetzlichen 
Änderungen schließen. 
 
Trotz der sich aus dem Vorstehenden ergebenden Massezugehörigkeit konnte der BGH nicht 
abschließend entscheiden, ob der Insolvenzverwalter die Rückzahlung zu Recht forderte. Zwar steht 
dem Insolvenzverwalter grundsätzlich das Recht zu Forderungen des Schuldners einzuziehen, und dies 
gilt auch gemäß § 166 Abs. 2 InsO für zur Sicherheit abgetretene Forderungen, vorliegend habe das 
Berufungsgericht, so der BGH, jedoch nicht ausreichend festgestellt, ob die Ansprüche aus dem 
Bestattungsvorsorge-Treuhandvertrag der Streithelferin nur zur Sicherheit abgetreten worden seien 
oder erfüllungshalber oder an Erfüllungs statt wegen deren Leistungen aus dem 
Bestattungsvorsorgevertrag. In den letzten beiden Fällen stünde dem Insolvenzverwalter nicht das 
Recht zum Forderungseinzug zu, vielmehr sei dies allein Sache des Zedenten. Das Berufungsgericht 
wird aufzuklären haben, in welcher Weise die Zession erfolgt ist. 
 


